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SOZIALPOLITIK

Ulrich van Suntum

Trennung von Risikoabsicherung und
Umverteilung in der Sozialversicherung

Die Sozialversicherungssysteme in Deutschland sind durch eine Kombination
von Umverteilung und Risikoabsicherung gekennzeichnet. Welche Mängel ergeben

sich hieraus? Wie könnte das Mischsystem getrennt werden?

Kennzeichnend für die Sozialversicherung in
Deutschland ist eine vielfältige Vermischung von

Umverteilung und Risikoabsicherung. Dieses Erbe
aus ihrer Entstehungsgeschichte verhindert nicht nur
die Möglichkeit eines effizienten Beitrags- und Kondi-
tionenwettbewerbs, beispielsweise in der gesetz-
lichen Krankenversicherung, es schwächt vor allem
auch die Akzeptanz der Abgaben. Denn je stärker die
Umverteilungselemente in der Sozialversicherung
sind, desto mehr nehmen die Beiträge den Charakter
reiner Steuern an, denen keine äquivalenten Gegenlei-
stungen für den einzelnen mehr gegenüberstehen. Die
Flucht in Scheinselbständigkeit, geringfügige Be-
schäftigungsverhältnisse und Schwarzarbeit hat hier-
in ihre wesentliche Ursache.

Auch unter normativen Gesichtspunkten ist der
Soldidarausgleich innerhalb der Sozialversicherungs-
systeme abzulehnen. So gehören Beamte und Selb-
ständige nicht zu den Zwangsmitgliedern der Sozial-
versicherung, und Bezieher von Einkommen oberhalb
der Beitragsbemessungsgrenze können sich ihr zu-
mindest teilweise entziehen. Trotz eines überdurch-
schnittlichen Einkommens sind diese Gruppen somit
von der in der Sozialversicherung implizierten Umver-
teilung nicht betroffen. Sie können sich relativ günstig
privat gegen Krankheit und für das Alter versichern,
während Arbeiter und Angestellte in den gesetzlichen
Sozialversicherungen verhaftet sind. Der daraus resul-
tierende Nachteil kann für einen Durchschnittsverdie-
ner leicht 1000 DM im Monat erreichen1.

Prof. Dr. Ulrich van Sunturn, 46, ist Direktor des
Instituts für Siedlungs- und Wohnungswesen
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

Im folgenden werden die Mängel und Folgen des
bestehenden Mischsystems im einzelnen skizziert und
die Grundzüge einer möglichen Trennung von Um-
verteilung und Risikoabsicherung beschrieben2. Er-
fahrungen und Beispiele im Ausland zeigen, daß es
sich dabei keineswegs um bloße Utopien handelt.
Zwar stecken, wie so oft, die Probleme im Detail. Vor
allem aber stehen entsprechenden Reformen tiefver-
wurzelte Denkweisen sowie auch die Eigeninteressen
etablierter Institutionen entgegen.

Steuercharakter der Sozialbeiträge

Bei der Einführung der gesetzlichen Kranken-, Ren-
ten- und Unfallversicherung in den Jahren 1883-1889
durch Bismarck stand der Gedanke der Umverteilung
noch nicht im Vordergrund. Es ging vielmehr um eine
zwar zwangsweise, aber gleichwohl dem Versiche-
rungsprinzip folgende Absicherung gegen die grund-
legenden Risiken des Arbeiterlebens. So waren in der
gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) nicht nur die
Beiträge, sondern auch die späteren Rentenansprü-
che an das Einkommen des einzelnen gekoppelt. Es
gab weder eine Rente nach Mindesteinkommen noch
„versicherungsfremde" Leistungen wie die Anrech-
nung von Kindererziehungszeiten, Ausbildungszeiten
etc.

1 So eine überschlägige Berechnung für einen ledigen Arbeiter mit ei-
nem Einkommen von 4300 DM, vgl. P. Bo f i nge r , S. Fass -
hauer : Reduzierung der Sozialabgaben statt Kombilohn, in: WIRT-
SCHAFTSDIENST, 78. Jg. (1998), H. 9, S. 522 f.
2 Dafür plädiert im Prinzip auch der Sachverständigenrat; vgl. Sach-
verständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung: Jahresgutachten 1996/97, TZ 380 und Jahresgutachten
1998/99, TZ 382 (im folgenden zitiert als Sachverständigenrat).
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Der einzelne Beitragszahler durfte die Gewißheit
haben, für seine Beiträge eine äquivalente Gegen-
leistung zu erhalten. Das galt im Prinzip auch für die
gesetzliche Krankenversicherung (GKV). Zwar waren
auch hier die Beiträge von Anfang an in Abhängigkeit
vom Einkommen und nicht etwa nach Risikoäquiva-
lenz zu entrichten, ebenso wie dies bis heute der Fall
ist. Aber die Leistungen der gesetzlichen Krankenver-
sicherung hatten damals auch noch einen engen Be-
zug zum persönlichen Einkommen, umfaßten sie doch
in erster Linie die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.
Insoweit war auch hier der Äquivalenzgedanke ver-
wirklicht, wenngleich nicht in seiner reinen Form.

Inzwischen hat sich dies jedoch grundlegend geän-
dert. In der Rentenversicherung wird das Prinzip der
Beitragsäquivalenz durch die erwähnten versiche-
rungsfremden Leistungen in vielfältiger Weise durch-
brochen. Weitere Abweichungen davon in Gestalt von
Mindestrenten, Anrechnung weiterer Erziehungslei-
stungen und/oder Beitragsstaffelung nach Kinderzahl
werden zur Zeit diskutiert. In der GKV besteht ohnehin
schon seit langem keinerlei Bezug des Leistungs-
anspruchs zum individuellen Beitragssatz mehr; ins-
besondere wird die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
längst überwiegend vom Arbeitgeber getragen.
Gleichwohl werden die Beiträge auch hier noch immer
nach dem Einkommen berechnet. Es gibt zudem
massive Umverteilungen innerhalb des GKV-Systems
zwischen Ledigen und Familien sowie auch zwischen
guten und schlechten Risiken, woran gerade die
wohlhabendsten Gruppen der Gesellschaft nicht be-
teiligt werden.

Hinzu kommt, daß die Beiträge zur Sozialversiche-
rung ebenso wie zu Bismarcks Zeiten noch immer
ausschließlich nach dem Arbeitseinkommen berech-
net werden. Unter den heutigen Bedingungen ist dies
aber kaum noch zu begründen. So haben z.B. die
Kosten der Krankenversicherung keinerlei Zusammen-
hang mehr mit dem individuellen Arbeitseinkommen.
Auch der für das Alter abzusichernde Lebensstandard
hat sich von dieser Bezugsgröße längst gelöst. So
sind z.B. auch die familiäre Situation des einzelnen
bzw. etwaige Unterhaltsansprüche gegen Dritte von
erheblichem Gewicht für die Frage, wie hoch die ge-
setzliche Altersrente im Einzelfall sein muß.

Ähnliches gilt für die Absicherung gegen Arbeits-
losigkeit, deren Ausgestaltung noch immer auf die
Zeit ihrer Einführung im Jahre 1927 abstellt. Heute ha-
ben wir es aber mit vollständig veränderten sozialen

3 Ähnlich auch P. Bofinger, S. Fasshauer, a.a.O., S. 521.

Bedingungen zu tun. Beispielsweise benötigt die mit-
verdienende Ehefrau oft gar keine eigene Versiche-
rung gegen Arbeitslosigkeit. Es liegt deshalb nahe,
sich von der einseitigen Anbindung der Sozialver-
sicherungsbeiträge an das Arbeitseinkommen zu lö-
sen. Diese Anbindung hat heute mehr den Charakter
einer Sondersteuer auf Arbeit3 denn einer sachlich ge-
botenen, beitragsäquivalenten Versicherungsprämie.

Freiwillige Arbeitslosenversicherung

Vielfach übersehen wird, daß eine Arbeitslosenver-
sicherung, selbst wenn sie staatlich organisiert ist,
keineswegs unbedingt Zwangscharakter haben muß.
In den skandinavischen Staaten Schweden, Däne-
mark und Finnland ist dies beispielsweise nicht der
Fall. Hier können, brauchen sich die Arbeitnehmer
aber nicht gegen Arbeitslosigkeit versichern; zudem
steht die Arbeitslosenversicherung auch Selbständi-
gen und Teilzeitbeschäftigten offen. Wer sich nicht
versichert, ist im Falle der Arbeitslosigkeit auf die we-
sentlich niedrigeren und zudem an die Bedürftigkeit
geknüpften staatlichen Fürsorgeleistungen angewie-
sen, die in etwa der deutschen Sozialhilfe entspre-
chen. Es gibt also eine klare Trennung zwischen Ver-
sicherungsleistungen einerseits und staatlicher Für-
sorge andererseits, die sich auch in der unterschied-
lichen Finanzierung der Systeme niederschlägt4.

Der wesentliche Vorteil einer freiwilligen Arbeits-
losenversicherung liegt darin, daß der arbeitsmarkt-
schädliche Lohnnebenkostencharakter der Beiträge
verschwindet, zumindest aber wesentlich abge-
schwächt wird. Versichern wird sich ja nur derjenige,
der sich davon einen Vorteil verspricht. Für ihn sind
die entsprechenden Beiträge damit keine bloße Be-
lastung mehr, sondern eine offenbar sinnvolle Geld-
anlage wie andere Versicherungsbeiträge auch. Nie-
mand käme ja auf die Idee, etwa die Beiträge zu einer
Hausratsversicherung als Lohnnebenkosten zu cha-
rakterisieren5.

' In Dänemark werden die 37 berufsständisch organisierten Arbeits-
losenkassen vorwiegend durch verschiedene Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerbeiträge finanziert, die von den Kommunen zu tragende
Sozialhilfe dagegen aus Steuermitteln. In Schweden gibt es für Nicht-
Versicherte seit 1999 eine Grundabsicherung, die über staatliche
Fonds und eine Lohnsummensteuer finanziert wird. Vgl. zu den Sy-
stemen im einzelnen M. Kroger , U . v a n S u n t u m : Mit aktiver Ar-
beitsmarktpolitik aus der Beschäftigungsmisere? Ansätze und Erfah-
rungen in Großbritannien, Dänemark, Schweden und Deutschland,
Gütersloh 1999; R. D ö h r n , U. H e i l e m a n n , G .Schä fe r : Ein
dänisches „Beschäftigungswunder?", in: Mitteilungen aus der Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung, 31. Jg. (1998), S. 312-323;
H. H a n s e n : Elements of Social Security, Kopenhagen 1998.

5 Noch deutlicher würde der veränderte Charakter hervortreten, wenn
Wahltarife unabhängig vom individuellen Einkommen zugelassen
würden, wofür vor allem auch im Fall von Selbständigen und Teilzeit-
beschäftigten vieles spricht.

154 WIRTSCHAFTSDIENST 2000/III



SOZIALPOLITIK

Geringverdiener werden sich dagegen die Beiträge
im Zweifel ganz sparen. In Deutschland dürfte dies vor
allem auf Geringqualifizierte mit Familie zutreffen. Da
ein etwaiges Arbeitslosengeld voll auf ihre - relativ
hoch liegende - Sozialhilfe angerechnet wird, sind ent-
sprechende Beitragszahlungen für diese Gruppe
praktisch sinnlos. Eine freiwillige Arbeitslosenversi-
cherung würde ihnen die Möglichkeit geben, die be-
schäftigungsfeindliche Schere zwischen ihrem Brutto-
und Nettolohn um immerhin zur Zeit 6,5 Prozentpunk-
te zu schließen, ohne Einbußen an sozialer Sicherheit
hinnehmen zu müssen6.

Um einen gespaltenen Bruttolohn zwischen Versi-
cherten und Nicht-Versicherten zu vermeiden, sollten
die Arbeitgeberbeiträge zur Arbeitslosenversicherung
für alle Beschäftigten einmalig in eine entsprechende
Bruttolohnerhöhung umgewandelt werden. Falls der
einzelne Arbeitnehmer weiterhin die Versicherung
wünscht, hätte er die vollen Beiträge fortan selbst zu
tragen. Andernfalls könnte er den ersparten Betrag
konsumieren oder anderweitig verwenden, etwa für
seine Altersversorgung7.

Eine freiwillige Arbeitslosenversicherung müßte mit
entsprechenden Umgestaltungen der Finanzbezie-
hungen zwischen den staatlichen Ebenen einherge-
hen. Alle NichtVersicherten würden ja fortan in vollem
Umfang den Kommunen zur Last fallen, da sie keine
Ansprüche auf Arbeitslosengeld mehr haben. Nahe-
liegend wäre die ersatzlose Streichung der Arbeits-
losenhilfe und die Übertragung der entsprechenden
Mittel auf die Kommunen8. Dies wird ohnehin seit lan-
gem mit guten Argumenten gefordert. Insbesondere
schafft die derzeitige Regelung eine kaum zu begrün-
dende Diskriminierung zwischen Langzeitarbeits-
losen, welche Ansprüche auf Arbeitslosenhilfe haben,
und solchen, die nur Sozialhilfe bekommen. Zudem
erschweren die unterschiedlichen Zuständigkeiten für
diese beiden Gruppen ihre Reintegration in den
Arbeitsmarkt.

6 Der Sachverständigenrat stellt die Zweiteilung der Arbeitslosen-
versicherung in eine obligatorische Mindestabsicherung und eine frei-
willige Zusatzversicherung zur Diskussion; vgl. Sachverständigenrat:
Jahresgutachten 1996/97, TZ 454 ff. Diese Option könnte aber gera-
de von den Beziehern niedriger Einkommen kaum genutzt werden
und würde daher das Lohnnebenkostenproblem nicht lösen..
7 In Dänemark und Schweden wird ein großer Teil der Kosten der
Arbeitslosenversicherung durch eine allgemeine Lohnsummensteuer
von den Arbeitgebern getragen. Diese Finanzierungsart vermeidet
zwar eine Diskriminierung der freiwillig Versicherten; sie belastet aber
den Faktor Arbeit insgesamt und verschleiert zudem den Zusammen-
hang zwischen Beitragshöhe und Kosten der Versicherung. Davon ist
deshalb abzuraten.

8 Gelegentlich wird dagegen vorgetragen, daß das Grundgesetz eine
direkte Finanzübertragung vom Bund auf die Kommunen nicht vorse-
he. Dies ist jedoch ein allzu vordergründiges Argument, dem man
leicht durch entsprechende Änderungen der Finanzaufteilung zwi-
schen Bund und Ländern begegnen könnte.

Vermeidung von Drehtüreffekten

Eine weitere Frage' in diesem Zusammenhang be-
trifft die künftige Rolle und Finanzierung der aktiven
Arbeitsmarktpolitik. Da die Langzeitarbeitslosen in
dem reformierten System hauptsächlich von den
Kommunen zu betreuen sind, ergeben sich daraus
zwangsläufig entsprechende Verlagerungen in der
Zuständigkeit. Dies bedeutet nicht, daß nun etwa jede
Kommune eigene Qualifizierungs- oder ABM-Pro-
gramme konzipieren müßte. Vielmehr könnten solche
Programme weiterhin von der Bundesanstalt für
Arbeit oder auch von privaten Trägern angeboten und
dann von den Kommunen je nach Bedarf nachgefragt
werden. Auf ähnliche Weise ist die aktive Arbeits-
marktpolitik in Schweden organisiert, wo die Arbeits-
ämter entsprechende Leistungen von öffentlichen
oder privaten Anbietern einkaufen9.

Bereits heute unternehmen viele Städte und Ge-
meinden große Anstrengungen zur Reintegration von
Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt, vor allem im
Rahmen des Programms „Arbeit statt Sozialhilfe".
Städte wie Lübeck und Leipzig beschäftigen beispiels-
weise Sozialhilfeempfänger mehr oder weniger
zwangsweise in gemeinnützigen Beschäftigungsge-
sellschaften, oft gleichzeitig verbunden mit Qualifizie-
rungsangeboten10. Dies entspricht dem in den letzten
Jahren auch in Skandinavien und Großbritannien
praktizierten Prinzip der „carrots and sticks", das dort
mit großem Erfolg praktiziert wird11.

Das Problem in Deutschland ist allerdings, daß die
betreffenden Arbeitsplätze in aller Regel erstens befri-
stet und zweitens sozialversicherungspflichtig sind.
Folglich landet ein Großteil der Beschäftigten nach ei-
nem Jahr wieder bei der Bundesanstalt für Arbeit.
Diese Drehtüreffekte können aber weder gesamtwirt-
schaftlich sinnvoll noch im Interesse der Betroffenen
selbst sein. Einem System freiwilliger Arbeitslosenver-
sicherung angemessen wäre es, befristete und staat-
lich subventionierte Arbeitsverhältnisse grundsätzlich

9 Vgl. Europäische Kommission: MISEP-Basisinformationsbericht
Schweden, Febr. 1998, S. 40.
10 Vgl. M. Kaspe r : Arbeit für Sozialhilfeempfänger zahlt sich aus,
in: Welt am Sonntag v. 25. 5. 1997; S. K e r s t i n g : Arbeiten im
Dienst Leipzigs, in: Handelsblatt v. 11. 3t 1999; o.V.: Die deutschen
Städte beschäftigen 200000 Sozialhilfeempfänger, in: Frankfurter
Allgemeine Zeitung v. 31.10.1997.

" Vgl. dazu im einzelnen M. Kroger , U . v a n S u n t u m , a.a.O.; zu
entsprechenden Modellen in den USA vgl. z.B. W. P rewo : Arbeit
statt Sozialhilfe: Wie eine Reform gelingen kann, Merkur-Texte, H. 16,
Wiesbaden 1999; vgl. auch den kritischen Überblick von H.-P. KI ö s:
Arbeit plus Transfer. Zur Reform der kommunalen Beschäftigungs-
politik, Köln 1998.

12 Dies fordert auch der Sachverständigenrat; vgl. Sachverständigen-
rat: Jahresgutachten 1995/96, TZ 405.
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von der Versicherbarkeit auszunehmen12. Erst da-
durch würden den Kommunen Anreize gegeben, den
Langzeitarbeitslosen einen dauerhaften Weg zurück in
den ersten Arbeitsmarkt zu ebnen.

Kritische Einwände

Der Möglichkeit des Austritts aus dem staatlichen
System der Arbeitslosenversicherung werden einige
Bedenken entgegengehalten13. So bestehe die Gefahr
der Adverse selection, d.h. des Verbleibs vorwiegend
nur der schlechten Risiken im staatlichen System.
Junge, gut ausgebildete Erwerbstätige in florierenden
Branchen würden dagegen auf eine Versicherung ent-
weder ganz verzichten oder aber sie bei privaten An-
bietern abschließen. In diesem Fall' müßte aber die
Bundesanstalt entweder ihre Beiträge erhöhen oder
sie unter dem Druck privater Konkurrenz nach Risiko-
klassen staffeln. Beides hätte sozial und vor allem po-
litisch problematische Konsequenzen.

Die Erfahrungen in Skandinavien lassen die Gefahr
der Adverse selection allerdings geringer erscheinen,
als dies in der Theorie oft dargestellt wird. So sind in
Dänemark immerhin drei Viertel aller Erwerbstätigen
freiwillig versichert, obwohl die Beiträge dort keines-
wegs nach Entlassungsrisiken gestaffelt sind". Ein
massenhafter Exodus von guten Risiken aus dem Sy-
stem ist auch schon deswegen wenig wahrscheinlich,
weil letztlich niemand vor einem Arbeitsplatzverlust si-
cher sein kann. Zudem sind die Möglichkeiten einer
privaten Versicherung gegen Arbeitslosigkeit sehr be-
grenzt, wie die Erfahrung mit entsprechenden Zusatz-
versicherungen in Deutschland zeigt15. Überdies wür-
den es ja gerade die Geringqualifizierten sein, die dem
System wegen ihrer Sozialhilfeansprüche tendenziell
fernbleiben, und die Langzeitarbeitslosen wären von
den Kommunen zu betreuen16. Daher ist zu erwarten,
daß letztlich eine relativ breite Schicht mittlerer Ein-
kommen und Risiken von dem Angebot der freiwilli-
gen Arbeitslosenversicherung Gebrauch machen wür-

13 Vgl. z.B. T. L u e b: Die Implementierung einer Share Economy zur
Reduzierung der Arbeitslosigkeit in Deutschland, Frankfurt 1999,
S. 136 ff.

" Dabei ist allerdings zu bedenken, daß ein Großteil der Kosten dort
eben gar nicht durch die Mitgliedsbeiträge, sondern durch allgemei-
ne und spezielle Steuern gedeckt wird. Damit geht ein großer Teil des
Charmes der freiwilligen Arbeitslosenversicherung verloren. So ist ei-
ne weitgehende Steuerfinanzierung mit einkommensbezogenen
Lohnersatzleistungen nur schwer vereinbar, und sie schwächt zudem
die heilsame Rückkoppelung zwischen den Ausgaben des Systems
einerseits und der Beitragshöhe andererseits.
15 Die Anforderungen hinsichtlich Wartezeiten, Altersgrenzen und Be-
schäftigungsstatus schließen gerade diejenigen praktisch aus, die ein
Interesse an der Versicherung haben könnten; vgl. Sachverständi-
genrat: Jahresgutachten 1996/97, TZ 448.
16 Trotz der vom Bund finanzierten Arbeitslosenhilfe belasten sie heu-
te den Etat der Bundesanstalt für Arbeit erheblich, vorwiegend durch
die Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik.

de; vermutlich wären die Beiträge deswegen sogar
geringer als heute.

Ein weiterer Einwand gegen das System lautet, daß
die Nicht-Versicherten einerseits die Beiträge sparen,
andererseits aber im Fall der Arbeitslosigkeit als So-
zialhilfeempfänger der Allgemeinheit zur Last fallen.
Darin wird ein Moral-hazard-Problem sowie auch eine
Ungerechtigkeit gesehen. Dieser Einwand hat jedoch
aus zwei Gründen wenig Überzeugungskraft:

D Erstens werden sich zumindest die Besserverdie-
nenden hüten, im Ernstfall allein auf die Sozialhilfe an-
gewiesen zu sein17. Sofern sie nicht familiär abgesi-
chert sind, werden sie anderweitige Vorsorge treffen
oder sich eben doch versichern.

• Zweitens und vor allem aber ist zu bedenken, daß
die Sozialhilfe aus Steuermitteln finanziert wird. Deren
Aufbringung erfolgt aber nach Leistungsfähigkeit. Sie
erfaßt daher auch diejenigen, die sich nicht versi-
chern.

Es ist also streng zu unterscheiden zwischen (frei-
willig erworbenen) Versicherungsansprüchen einer-
seits und den obligatorischen Fürsorgeleistungen der
Sozialhilfe andererseits. Nur erstere rechtfertigen eine
Beitragsfinanzierung; letztere sind dagegen staatliche
Umverteilungsmaßnahmen, für die sowohl aus alloka-
tiven als auch aus distributiven Gründen nur "eine
Steuerfinanzierung in Betracht kommen kann. Dieses
generelle Prinzip sollte auch für die anderen Zweige
der Sozialversicherung die Leitlinie einer Reform bil-
den.

Subjekt- statt Objektförderung in der GKV

Die einkommens- statt risikobezogenen Beiträge
zur gesetzlichen Krankenversicherung werden vorwie-
gend mit dem Solidarprinzip begründet. Letzteres lie-
ße sich indessen auch dadurch verwirklichen, daß die
Kassen risikoadäquate Beiträge erheben und der
Staat dafür den sozial Schwachen mit Beitragszu-
schüssen auf direktem Wege unter die Arme greift18.

An die Stelle der in den GKV-Beiträgen versteckten
Belastung höherer Einkommen träte somit eine expli-
zite Finanzierung durch allgemeine Steuermittel.
Zugleich würde die implizite Beitragssubventionierung
für Geringverdiener und Familien abgelöst durch offe-
ne Zuschüsse für diejenigen, die andernfalls die Bei-

" Man darf nicht übersehen, daß Sozialhilfe erst nach Aufzehrung
des eigenen Vermögens sowie unter Anrechnung aller sonstigen Ein-
kommen einschließlich des Einkommens enger Familienangehöriger
gezahlt wird.

'" Auch der Sachverständigenrat bezeichnet dies als den konsequen-
testen Weg einer Reform; Sachverständigenrat: Jahresgutachten
1996/97, TZ 440 ff. sowie Jahresgutachten 1997/98, TZ 412.
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tragslast nicht tragen könnten. Technisch könnten die
Zuschüsse über die Finanzämter gewährt werden, da
diese ohnehin das Einkommen und damit die gegebe-
nenfalls vorliegende Bedürftigkeit der Versicherten zu
überprüfen haben.

Ein solcher Subjekt- statt bbjektgebundener Soli-
darausgleich hätte gegenüber dem heutigen System
deutliche Vorteile:

D An der Finanzierung des Solidarausgleichs wären
alle Steuerzahler entsprechend ihrer Leistungsfähig-
keit beteiligt und nicht mehr nur allein die GKV-Ver-
sicherten. Dies wäre nicht nur gerechter, sondern wür-
de wegen der breiteren Bemessungsgrundlage auch
die Belastung des einzelnen senken. Überdjes würde
die Finanzierung nicht mehr allein den Faktor Arbeit
belasten, sondern wegen der Steuerfinanzierurjg alle
Einkommensarten betreffen.

D Die gesetzlichen Krankenkassen könnten miteinan-
der in echten Wettbewerb um Konditionen und Bei-
tragssätze treten. Das bürokratische Vehikel des Risi-
kostrukturausgleichs würde überflüssig, weil bei
risikoadäquaten Beiträgen die Versichertenstruktur
nicht länger die Leistungsfähigkeit der Kassen ver-
zerrt. Auch ein direkter Leistungsvergleich mit den pri-
vaten Krankenversicherungen und somit letztlich eine
Privatisierung der gesetzlichen Krankenkassen wären
möglich'9.

D Echter Wettbewerb zwischen den Kassen würde
mehr Wettbewerb und Effizienz auf der Anbieterseite
des Gesundheitsmarktes ermöglichen. Nach dem
Vorbild der amerikanischen Managed-care-Systeme20

könnten die Kassen z.B. Verträge mit einzelnen Grup-
pen von Ärzten und Kliniken abschließen und ihren
Versicherten günstigere Tarife anbieten, wenn sie be-
vorzugt deren Leistungen in Anspruch nehmen. Da
der Beitragszuschuß davon unabhängig wäre, hätten
auch die Versicherten Anreize, solche Angebote anzu-
nehmen.

D Sämtliche Prüfungen von Bedürftigkeit, Leistungs-
fähigkeit und Härtefällen im Rahmen des Solidaraus-
gleichs würden nur noch bei den Finanzämtern statt-
finden und nicht mehr bei den Kassen. Dies spart
Bürokratiekosten und ist im Zweifel auch gerechter,

da nunmehr Steuerlast und eventueller Zuschußbe-
darf auf einheitlicher, für alle transparenter Grundlage
berechnet werden.

Es müßte freilich sichergestellt werden, daß die
staatlichen Beitragszuschüsse auch wirklich dem ih-
nen zugedachten Zweck entsprechend verwendet
werden. Dazu sollten sie direkt an die jeweilige Ver-
sicherung fließen und gar nicht erst in die Verfügungs-
gewalt der Versicherten gelangen. Auch bei der Pflicht
zur Versicherung-in angemessenem Umfang sollte es
bleiben.

Bei der konkreten Berechnung des notwendigen
Zuschusses müßte man sich zum einen am Familien-
einkommen orientieren (Leistungsfähigkeitskriterium),
zum anderen an den für die einzelnen Familienmit-
glieder geltenden Versicherungsstufen in der privaten
Krankenversicherung (Bedarfskriterium)21. Ein Rentner-
ehepaar würde also z.B. einen höheren Zuschuß er-
halten als ein relativ junges Ehepaar mit gleich hohem
Einkommen, der Einverdienerhaushalt mit zwei Kin-
dern würde höher bezuschußt als der kinderlose Dop-
pelverdienerhaushalt, eine Frau bei sonst gleichen
Umständen höher als ein Mann usw.22 Dadurch wäre
sichergestellt, daß auch die schlechten Risiken ihren
Versicherungsschutz bezahlen können. Zumindest für
die Übergangszeit könnte man zusätzlich noch einen
Kontrahierungszwang für die Kassen einführen.

In einem derartigen, Subjekt- statt objektgebunde-
nes Solidarsystem müßte nicht mehr zentral und da-
mit politisch festgelegt werden, ob und welche Maß-
nahmen der Kostendämpfung zu ergreifen sind. Dies
würde vielmehr jede Kasse für sich unter dem Druck
des Wettbewerbs und jeder einzelne Versicherte
durch seine individuelle Kassen- und Tarifwahl ent-
scheiden. Diese Entpolitisierung der Gesundheitspoli-
tik wäre ein weiterer, nicht zu unterschätzender Vorteil
des neuen Systems.

19 Dabei gibt es zwar mancherlei Probleme im Detail zu lösen; vgl.
Sachverständigenrat: Jahresgutachten 1996/97, TZ 441 ff. Diese be-
treffen aber auch die Beitragskalkulation der privaten Krankenver-
sicherungen und schlagen daher als Gegenargument hier letztlich
nicht durch.
20 Vgl. dazu näher S. B inde r : Effizienz durch Wettbewerb im
Gesundheitswesen, Bayreuth 1999, S. 196 ff. Auf vergleichbare Weise
wird z.B. der Zuschußbedarf beim Wohngeld ermittelt; vgl. dazu z.B.
J. Eekhoff: Wohnungspolitik, Tübingen 1993, S. 95 ff.

" Neben den altersbedingt ansteigenden Krankheitskosten stellt
auch die Prämienkalkulation bei bereits vorliegenden Erkrankungen
ein Problem dar. Die daraus resultierenden Schwierigkeiten eines Ver-
sicherungswechsels treten freilich auch in der privaten Krankenver-
sicherung auf. Hier könnte man gegebenenfalls mit einem Kontrahie-
rungszwang hinsichtlich der obligatorischen Pflichtversicherung
arbeiten.

" Der Sachverständigenrat beziffert die rechnerische reale Rendite
auf ca. 2,4% im Zeitraum 1970 bis 1994, was deutlich unter dem rea-
len Kapitalmarktzins von langfristig 4 ,1% liegt; vgl. Sachverständi-
genrat: Jahresgutachten 1996/97 TZ 406. Allerdings ist die genaue
Renditenberechnung wegen der vielen Umverteilungselemente
schwierig und umstritten; vgl. dazu die Diskussion zwischen H. H.
G l i s m a n n , E.-J. H ö r n : Renditen in der deutschen gesetzlichen
Alterssicherung, in: WIRTSCHAFTSDIENST, 78. Jg. (1998), H. 8,
S. 474 ff., und S. E i t enmü l l e r , W. H a i n : Renditen im Umlage-
verfahren - Anmerkungen zu einem „einfachen Zusammenhang", in:
ebenda, H. 11, S. 676 ff., und nochmals H.H. G l i s m a n n : Zur (Un-)
Berechenbarkeit der staatlichen Alterssicherung - eine Erwiderung,
in: ebenda, H. 11, S. 681 ff.
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Beitragsäquivalenz in der Rentenversicherung

Auch in der Rentenversicherung wird die Akzeptanz
des gesetzlichen Systems nur wieder hergestellt wer-
den können, wenn den Beitragszahlungen des einzel-
nen ein äquivalenter-Leistungsanspruch gegenüber-
steht. Dies ist bereits heute nicht mehr der Fall,
jedenfalls wenn man die Rendite des gesetzlichen
Systems mit der Rendite privatwirtschaftlicher
Anlagealternativen vergleicht23. In Zukunft wird sich
diese Relation aller Voraussicht nach für die
Beitragszahler weiter verschlechtern, und zwar aus
zwei Gründen:

D Erstens nimmt die Tendenz zu, beitragslose Zeiten
(Kindererziehung, Arbeitslosigkeit) bei der Rentenbe-
rechnung zu berücksichtigen. Soweit diese Kosten
nicht durch Zuschüsse des Bundes abgedeckt wer-
den, schmälern sie die Leistungsansprüche der Bei-
tragszahler.

D Zweitens führt die demographische Entwicklung
dazu, daß immer mehr Rentner immer weniger
Beitragszahlern gegenüberstehen. Ob man nun die
Beitragssätze erhöht, die Renten kürzt oder die
Lebensarbeitszeit verlängert - in jedem Fall ver-
schlechtert sich dadurch die Rendite der Beitrags-
zahlungen.

Soll wieder Beitragsakzeptanz hergestellt werden,
dann liegt die Lösung des Problems offenbar auf der
Hand: Sowohl für die beitragslosen Leistungen als
auch für die rein demographisch bedingten Lasten
müßte die Gesamtheit der Steuerzahler aufkommen
und nicht nur die Gemeinschaft der im gesetzlichen
System (Zwangs-)Versicherten. Dies würde insbeson-
dere einen mit zunehmender demographischer Last
schrittweise steigenden Bundeszuschuß bedeuten,
ähnlich wie dies in Japan der Fall ist. Die individuelle
Rendite der Beitragszahlungen würde dann etwa der
Wachstumsrate der Volkswirtschaft entsprechen. Da-
mit wäre sie angesichts der größeren Sicherheit des
Umlagesystems zumindest eine akzeptable Alterna-
tive zur privaten Altersvorsorge.

Um die Kosten für den Steuerzahler in den kriti-
schen Jahren um 2030/2040 in erträglichen Grenzen
zu halten, sollte zudem die Beitragsbemessungs-
grenze gesenkt bzw. zumindest eingefroren werden.
Mit inzwischen 8500 DM ist sie ohnehin nicht mehr
aus der ursprünglichen Intention heraus zu begrün-
den, einen Mindestlebensstandard im Alter zu si-
chern. Vielmehr dient ihre regelmäßige Erhöhung heu-
te nur noch dem Zweck, dem System kurzfristig
zusätzliche Finanzmittel zuzuführen; langfristig wer-
den die Finanzierungsprobeme wegen der entspre-
chenden Rentenansprüche dadurch aber immer

größer. Gerade den Besserverdienenden kann und
sollte durchaus zugemutet werden, private Zusatzvor-
sorge für ihr Alter zu treffen.

Ein Problem des hier skizzierten Ansatzes liegt dar-
in, daß ähnlich wie bei der Arbeitslosenversicherung
mancher Geringverdiener womöglich nur Rentenan-
sprüche unterhalb des Sozialhilfeniveaus erreichen
kann. Die Befreiung von der Beitragspflicht ist in die-
sem Fall keine Lösung, weil das Umlagesystem der
Rentenversicherung dann zusammenbräche. Die Bei-
tragszahlung könnte aber auch für Geringverdiener
dadurch'attraktiv werden, daß die Rente im Gegen-
satz zum Sozialhilfebezug unbegrenzte Hinzuver-
dienstmöglichkeiten im Alter erlaubt. Ohnehin ist die
Kombination von Rentenbezug und Teilzeitarbeit ein
in der bisherigen Diskussion noch viel zu wenig be-
achteter Ausweg aus dem Problem der Altersarmut.

Fazit

Die hier skizzierten Reformen der drei großen Zwei-
ge der Sozialversicherung folgen einem _, gemein-
samen, einfachen Prinzip: Steuerfinanzierung der
Grundfürsorge sowie aller verteilungspolitisch und de-
mographisch bedingten Sonderlasten einerseits,
strikte Beitragsäquivalenz für die eigentliche Risiko-
vorsorge andererseits. Der verteilungspolitische
Charme dieser Lösung liegt darin, daß sämtliche Um-
verteilungsmaßnahmen über das Steuersystem und
damit nach einheitlichen Kriterien der Leistungsfähig-
keit bzw. Bedürftigkeit abgewickelt werden. Alloka-
tionspolitisch besteht der Hauptvorteil darin, daß die
Sozialversicherungsbeiträge keine bloßen Lohnne-
benkosten mehr sind, sondern aufgrund des Prinzips
von Leistung und Gegenleistung wieder Akzeptanz
finden könnten. Zudem würde die Trennung von Um-
verteilung und Risikovorsorge es ermöglichen, die öf-
fentlichen Monopole in der Sozialversicherung aufzu-
brechen und schrittweise dem Wettbewerb privater
Konkurrenten auszusetzen.

In letzterem Punkt dürfte freilich auch das Haupt-
problem einer solchen Reform liegen, welches vor
allem politischer Natur ist. Es läßt sich unschwer vor-
hersagen, welche Widerstände die etablierten Institu-
tionen einer Öffnung der Märkte für soziale Sicherheit
entgegensetzen werden. Bei der Marktöffnung in der
Telekommunikation, in der Elektrizitätswirtschaft sowie
im Straßengüter- und Eisenbahnverkehr ist es nicht an-
ders gewesen. Gleichwohl sind in diesen Bereichen die
Reformen inzwischen weit fortgeschritten, und zwar mit
überwiegend äußerst positiven Auswirkungen für die
Verbraucher. Diese Erfahrung gibt Hoffnung auch für
die Reform der noch aus dem vorletzten Jahrhundert
stammenden Sozialversicherungsstrukturen.
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